
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

I. Allgemeines und Vertragsschluss 
1. Unsere Lieferungen erfolgen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Sie sind vereinbarter 

Bestandteil aller mit uns als Lieferanten abgeschlossener Verträge und gelten für künftige Verträge und Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller auch dann, wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich einbezogen werden. 
Spätestens mit dem Empfang der Ware gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen. 

2. Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hierdurch ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal bei Vertragsschluss 
widersprechen. Bei Änderungen oder sonstigen Nebenabreden bleiben die übrigen Bedingungen weiterhin in Kraft. 

3. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Alle Abschlüsse, Bestellungen und sonstige Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Für Art und 
Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Bestellungsannahme oder der schriftliche Vertrag maßgebend. 

4. Muster und Proben sind unverbindliche Rahmenangaben. Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Erzeugnisse 
erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar und begründen keine Ansprüche gegen uns. Der Besteller wird nicht davon befreit, sich 
selbst durch eigene Prüfung von der Eignung der Erzeugnisse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. 

 

II. Preise, Rechnungen und Zahlungsbedingungen 
1. Unsere Zahlungsbedingungen lauten: 30 Tage netto nach Rechnungsdatum, Skonto nach Vereinbarung. 
 Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher  fälligen Rechnungen zur Voraussetzung. 

Bei einer Weiterveräußerung in das Ausland ist der Gesamtrechnungswert vor der Grenzüberschreitung der Ware fällig. 
2. Die Preise gelten, falls nicht anders vereinbart, ab Werk, ausschließlich Porto und Verpackung und werden in EURO berechnet. 
3. Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder nur wegen solcher Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, 

die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. 
4. Bei Überschneidung der Zahlungsfrist oder nicht vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller auch ohne Mahnung in Verzug. Wir sind unbeschadet sonstiger 

Ansprüche berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 3 v.H. über den jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 7 v.H. zu verlangen. 
Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug oder bestehen begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit sind wir befugt, alle Forderungen gegen ihn sofort fällig zu 
stellen und / oder Sicherheitsleistungen auch schon vor der Belieferung zu verlangen, noch ausstehende Lieferungen auf diesen sowie auf andere Verträge ganz oder 
teilweise zurückzuhalten oder aber von den bestehenden Verträgen zurückzutreten. 

5. Soweit Zahlungen durch Wechsel vereinbart sind, werden diese nur zahlungshalber hereingenommen, insbesondere wird dadurch der bestehende Eigentumsvorbehalt 
nicht aufgehoben. Werden Schecks oder Wechsel ganz oder teilweise bei Fälligkeit nicht eingelöst, dann werden unsere gesamten offenen Forderungen sofort fällig, auch 
soweit hierüber später fällig werdende Wechsel gegeben wurden. Zu weiteren Lieferungen sind wir nur dann verpflichtet, wenn der gesamte offene Saldo sofort gezahlt 
und wenn für noch nicht ausgelieferte Lieferungen in voller Höhe Vorkasse geleistet wird. 

 

III. Sicherheiten 
1. Bis zur Erfüllung aller uns gegen den Besteller aus laufender oder künftiger Geschäftsbeziehung zustehen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, gewährt uns 

der Besteller die folgenden Sicherheiten, die wir auf Verlangen nach Wahl des Bestellers freigeben, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 10 v.H. 
übersteigt. 
Lieferungen bleiben unser Eigentum. 
Verarbeitung oder Umbildung erfolgen, ohne Verpflichtung hieraus, für uns als Hersteller. 
Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung oder Umbildung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Bestellers 
wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Besteller verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Ware, die im (Mit-) Eigentum des Lieferanten steht, wird im 
Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Verpfändungs- und Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware sind zulässig. Überträgt der Besteller das ihm an 
Vorbehaltsware zustehende Anwartschaftsrecht und erwirbt er dafür eine Forderung, so tritt er diese Forderung, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent, bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab. 
Solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, ist er unwiderruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung einzuziehen. Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware hat der Besteller auf das Eigentum des Lieferanten hinzuweisen und den 
Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen. Das Gleiche gilt für Forderungen. 
Hinweis: 
Findet durch die Regelungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Übersicherung statt, wird überwiegend von einer vollständig unwirksamen Sicherungsabrede 
ausgegangen. Daher ist es erforderlich die Möglichkeit einer Freigabe der Sicherheiten zu regeln, soweit der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 Prozent übersteigt. 

 

IV. Lieferzeit und höhere Gewalt 
1. Die Frist für Lieferungen und Leistungen beginnt an dem Tag, an dem Übereinstimmung über die Bestellung zwischen dem Besteller und dem Lieferer schriftlich vorliegt. 

Die Einhaltung der Frist setzt voraus: den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, die 
rechtzeitige Klarstellung und Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstige Verpflichtungen. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so wird die Frist angemessen verlängert. 

2. Die Frist gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungsfrist zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Falls 
die Ablieferung sich aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, verzögert, gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten 
Frist. 

3. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen, wenn unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, bei uns oder bei unserem Vorlieferanten 
eintreten, wie zum Beispiel Fälle höherer Gewalt, Verkehrsstörungen, Streiks und Aussperrungen sowie sonstige Betriebsstörungen, die abzuwenden wir nicht in der Lage 
sind. 
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht vom Lieferanten zu vertreten, wenn sie während seines bereits bestehenden Verzugs eintreten. 

4. Nimmt der Besteller die Lieferung in Auftrag gegebener Ware innerhalb von 14 Tagen nach Meldung der Versandbereitschaft oder nach Versendung nicht ab, so sind wir 
nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

5. Wird der Versand der bestellten Ware auf Wunsch des Bestellers im Einvernehmen mit uns verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mindestens jedoch 1/2 v.H. des Rechnungsbetrages, für jeden 
angefangenen Monat berechnet. 

 

V. Gefahrenübergang 
1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist, wenn die betriebsbereite Sendung zum versand gebracht worden ist. Falls der 

Besteller nicht besondere Versandvorschriften erteilt hat, kann die Versendung nach unserem Ermessen auf bestem Wege erfolgen. Auf Wunsch des Bestellers wird auf 
seine Kosten die Sendung gegen Bruch, Transport-, Feuer- und Wasserschäden versichert. 

2. Wenn der Versand/Zustellung auf Wunsch des Bestellers oder aus von ihm zu vertretenden Gründen verzögert wird, so geht die Gefahr für die Zeit der Verzögerung auf 
den Besteller über, jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die von ihm verlangten Versicherungen zu bewirken. 

 

VI. Schadensersatz 
1. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz sind, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit verursacht wurde. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
2. Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, sofern wir fahrlässig eine wesentliche vertragliche Pflicht verletzt haben; unsere Ersatzpflicht ist in diesem Fall jedoch auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Insbesondere haftet der Lieferant nicht für entgangenen Geschäftsgewinn bzw. entgangene Einsparungen. Dies 
gilt auch für alle Schäden, die von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen verursacht werden. 

 

VII. Sachmängel 
1. Sachmängel sind dem Lieferanten unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
2. Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel hat der Besteller uns innerhalb einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die 

Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches für den Lieferanten ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Versteckte Mängel, die nach 
der dem Besteller  obliegenden unverzüglichen Untersuchung der Ware zu diesem Zeitpunkt nicht feststellbar waren, hat  dieser innerhalb von 4 Wochen, nachdem die 
Waren das Lieferwerk verlassen haben, ebenfalls schriftlich anzuzeigen. 

3. Bei berechtigten Beanstandungen haben Verbraucher die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art 
der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kostenmöglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für 
den Verbraucher bleibt. Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. In jedem Fall 
bleibt die Nacherfüllung auf die Höhe des Auftragswertes beschränkt. 
Das Gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Im Fall verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller jedoch vom Vertrag zurücktreten. Eine Haftung für 
Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen. 

 

VIII. Erfüllungsort 
1. Für  Verträge mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(auch für Klagen im Wechsel-, Schecks- und Urkundenprozess) der Geschäftssitz des Lieferanten (D-04828 Deuben) 
2. Hat der private Endverbraucher keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. 

 

IX. Verbindlichkeit des Vertrages 
1. Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen aus irgendeinem Grund nicht wirksam sein sollten, sollen die Bedingungen möglichst so ausgelegt werden, 

dass der mit der unwirksamen Bestimmung verbundene wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Jedenfalls soll die Gültigkeit aller anderen Bestimmungen dadurch nicht berührt 
werden. 


